
Textliche Festsetzungen des Bebauungsplans 
HOE 15 „Im Kamp“ 

A. Planungsrechtliche Festsetzungen  (§ 9 (1) BauGB) 

 

1. Art der baulichen Nutzung  § 9 (1) Nr. 1 BauGB 

 Mischgebiet MI (§ 6 BauNVO) 

Die Nutzung nach § 6 (2) Nr. 6 (Gartenbaubetriebe) und Nr. 7 (Tankstellen) wird in 

Anwendung des § 1 (5) BauNVO nicht Bestandteil des Bebauungsplans. 

Vergnügungsstätten im Sinne des § 4a (3) Nr. 2 BauNVO, die nach § 6 (3) BauNVO 

ausnahmsweise zugelassen werden können, werden in Anwendung des § 1 (6) 

BauNVO nicht Bestandteil des Bebauungsplans. 

 

2. Maß der baulichen Nutzung  § 9 (1) Nr. 1 BauGB 

MI 1 und MI 2:  

2.1 Das Maß der baulichen Nutzung ist durch die maximal zulässige Traufhöhe (TH) und 

die maximal zulässige Firsthöhe (FH) in Verbindung mit der Grundflächenzahl (GRZ) 

festgesetzt.  

Für die Teilbereiche „MI 1“ und „MI 2“ gelten eine maximal zulässige Traufhöhe (TH) 

von 6,50 m und eine maximal zulässige Firsthöhe (FH) von 11,00 m.  

2.2 Als Traufhöhe wird die Schnittkante zwischen den Außenflächen des aufgehenden 

Mauerwerks und der Oberfläche der Dachhaut bestimmt. Die Firsthöhe ergibt sich 

aus der Dachabschlusskante. Dies gilt auch bei Pultdächern. 

2.3 Die Höhenfestsetzungen beziehen sich auf den am nächsten gelegenen, im Bebau-

ungsplan definierten Referenzpunkt (z.B.  *(53,80) oder *(54,00)).  

Die Referenzpunkte für die Höhenfestsetzungen sind jeweils grundstücksbezogen. 

Sie beziehen sich auf die natürlichen Höhen über NN.  

MI 3: 

2.4 Das Maß der baulichen Nutzung ist durch die maximal zulässige Traufhöhe (TH) und 

die maximal zulässige Firsthöhe (FH) in Verbindung mit der Grundflächenzahl (GRZ) 

festgesetzt. 

Für den Teilbereich „MI 3“ gelten eine maximal zulässige Traufhöhe (TH) von 4,50 m 

und eine maximal zulässige Firsthöhe (FH) von 9,50 m.  

2.5 Als Traufhöhe wird die Schnittkante zwischen den Außenflächen des aufgehenden 

Mauerwerks und der Oberfläche der Dachhaut bestimmt. Die Firsthöhe ergibt sich 

aus der Dachabschlusskante. Dies gilt auch bei Pultdächern. 



2.6 Die Höhenfestsetzungen beziehen sich auf den am nächsten gelegenen, im Bebau-

ungsplan definierten Referenzpunkt (z.B.  *(54,00)). 

Die Referenzpunkte für die Höhenfestsetzungen sind jeweils grundstücksbezogen. 

Sie beziehen sich auf die natürlichen Höhen über NN.  

 

3. Überbaubare und nicht überbaubare Flächen  § 9 (1) Nr. 2 und (3) BauGB 

3.1 Die überbaubaren Flächen sind durch Baugrenzen festgesetzt.  

Eine geringfügige Überschreitung um bis zu 1,00 m Tiefe der im Plan festgesetzten 
vorderen und seitlichen Baugrenzen durch untergeordnete Bauteile, wie z.B. Dach-
vorsprünge, Vordächer, erschließende Haupteingangstreppen (Aufzählung nicht ab-
schließend), ist nach § 23 (3) BauNVO zulässig, wenn der Mindestabstand nach Lan-
desrecht NRW zur Nachbargrenze eingehalten wird. 

3.2 Ein Überschreiten der hinteren Baugrenzen durch eingeschossige Anbauten bis zu 

einer Tiefe von max. 3,00 m ist i. V. m. § 23 (3) BauNVO zulässig, sofern die maxima-

le Grundflächenzahl (GRZ) von 0,6 durch diese baulichen Anlagen nicht überschritten 

und der Mindestabstand zur Nachbargrenze nach Landesrecht NRW eingehalten 

wird. 

 

4.      Garagen, Carports, Stellplätze und Nebenanlagen § 9 (1) Nr. 4 BauGB 

   MI 1: 

4.1 Die Zufahrtsseite von Garagen, Carports und Stellplätzen darf nur über die neu zu 
errichtende Erschließungsstraße des Mischgebiets erfolgen. Eine Zuwegung über die 
L 69 („Im Kamp“) ist nicht zulässig.  

4.2 Garagen, Carports und Stellplätze sind nur innerhalb der Baugrenzen und in den seit-
lichen Abstandsflächen bis zur Grenze der zur L 69 („Im Kamp“) ausgerichteten Bau-
grenze zulässig. Ein Überschreiten der zur L 69 („Im Kamp“) ausgerichteten Bau-
grenze ist nicht zulässig. 

4.3 Garagen und Carports müssen seitlich und rückwärtig einen Mindestabstand von 0,75 
m zur öffentlichen Verkehrsfläche einhalten. 

4.4 Garagen und Carports müssen mit der Zufahrtsseite einen Abstand von mindestens 
5,00 m zur Straßenbegrenzungslinie einhalten.  

4.5 Außerhalb der überbaubaren Fläche sind oberirdische Nebenanlagen bis zu einer 
Baumasse von 30 m³ zulässig.  

 Außerhalb der überbaubaren Fläche sind unterirdische Nebenanlagen bis zu einer 
Baumasse von 30 m³ zulässig.  

 Zusammen dürfen die in Satz 1 und 2 genannten ober- und unterirdischen Nebenan-
lagen eine Baumasse von 60 m³ nicht überschreiten.  

4.6 In den als Bereiche ohne Ein- und Ausfahrt gekennzeichneten Standorten an den 
Grundstücken ist eine Ein- oder Ausfahrt von bzw. zu der öffentlichen Verkehrsfläche 
nicht zulässig.  



 MI 2 und MI 3: 

4.7 In den Bereichen „MI 2“ und „MI 3“ und sind Garagen, Carports und Stellplätze nur 
innerhalb der Baugrenzen und in den seitlichen Abstandsflächen bis zur hinteren 
Baugrenze zulässig. Sie dürfen die hintere Baugrenze um maximal 1,50 m über-
schreiten.  

4.8 Garagen und Carports müssen seitlich und rückwärtig einen Mindestabstand von 0,75 
m zur öffentlichen Verkehrsfläche einhalten. 

4.9 Garagen und Carports müssen mit der Zufahrtsseite einen Abstand von mindestens 
5,00 m zur Straßenbegrenzungslinie einhalten.  

4.10 Außerhalb der überbaubaren Fläche sind oberirdische Nebenanlagen bis zu einer 
Baumasse von 30 m³ zulässig.  

 Außerhalb der überbaubaren Fläche sind unterirdische Nebenanlagen bis zu einer 
Baumasse von 30 m³ zulässig.  

 Zusammen dürfen die in Satz 1 und 2 genannten ober- und unterirdischen Nebenan-
lagen eine Baumasse von 60 m³ nicht überschreiten.  

 

5. Bauliche und sonstige technische Maßnahmen für die Erzeugung, Nutzung o-
der Speicherung von Strom, Wärme oder Kälte aus erneuerbaren Energien oder 
Kraft-Wärme-Kopplung                                                            § 9 (1) Nr. 23b BauGB 

 Der nach den Vorgaben des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) ermittelte Primärener-
giebedarf eines jeden Gebäudes im Plangebiet darf sich durch Veränderungen an der 
Heiztechnik nicht verschlechtern. Sollte zukünftig eine neue Sohle-Wasser-
Wärmepumpe (SWWP) an das kalte Nahwärmenetz angeschlossen werden, so muss 
diese für sich genommen bei der Betriebsart B0/W35 und einer Temperaturspreizung 
von 5 K nach EN 14511 einen COP von mindestens 4,6 vorweisen. 

  

6.  Bauliche und sonstige technische Vorkehrungen zum Schutz vor schädlichen 
Umwelteinwirkungen und sonstigen Gefahren im Sinne des Bundesimmissi-
onsschutzgesetzes                                                                     § 9 (1) Nr. 24 BauGB 

6.1 Verkehrslärmimmissionen 

 Zum Schutz vor Lärmeinwirkungen durch den Straßen- und Schienenverkehr werden 
bei einer baulichen Errichtung oder baulichen Änderung von Räumen, die nicht nur 
zum vorübergehenden Aufenthalt von Menschen bestimmt sind, passive Schall-
schutzmaßnahmen erforderlich. Die Lärmpegelbereiche zur Bestimmung des erfor-
derlichen R’w, ges des Außenbereichs sind zu kennzeichnen.  

  

Tabelle 1: Zuordnung zwischen Lärmpegelbereichen und maßgeblichen Außenlärmpegeln 

Lärmpegelbereich Maßgeblicher Außenlärmpegel in 
dB(A) 

I 55 

II 60 

III 65 

IV 70 



V 75 

VI 80 

 

  

Abbildung 1: Maßgebliche Außenlärmpegel [Straßenverkehr, 1. OG (Oberkante Fenster = 

5,60 m)] 

 

  

  



Abbildung 2: Maßgebliche Außenlärmpegel [Straßenverkehr, DG (Oberkante Fenster = 8,40 

m)] 

 

  Fenster von nachts genutzten Räumen (i.d.R. Schlaf- und Kinderzimmer) sind inner-
halb des Plangebiets – sofern die Fassaden zur Lärmquelle ausgerichtet sind und 
höhere Außengeräuschpegel als Lm = 45 dB(A) nach DIN 18005-1 Bbl. 1 vorliegen – 
zu Lüftungszwecken mit einer schalldämmenden Lüftungseinrichtung auszustatten. 
Das Schalldämm-Maß von Lüftungseinrichtungen/Rollladenkästen ist bei der Berech-
nung des resultierenden Bau-Schalldämm-Maßes R’w,ges zu berücksichtigen. Aus-
nahmen können zugelassen werden.  

 Von den vorgenannten Festsetzungen kann abgewichen werden, wenn im Rahmen 
eines Einzelnachweises nach DIN 4109-2 ermittelt wird, dass durch die Errichtung 
vorgelagerter Baukörper oder sonstiger baulicher Anlagen aufgrund der verminderten 
Lärmbelastung geringere Anforderungen an den Schallschutz resultieren.  

 
6.2 Geruchsimmissionen 



 Das im Plan gemäß § 6 BauNVO festgesetzte Mischgebiet (MI) ist durch landwirt-
schaftliche Geruchsimmissionen vorbelastet. Der gemäß Geruchsgutachten des Bü-
ros Dipl.-Ing. M. Langguth – Sachverständigenbüro für Schall und Geruch, Ahaus, 
Bericht-Nr. 3406 vom 20.10.2017 prognostizierte Immissionswert hält den in Dorfge-
bieten nach der Geruchsimmissionsrichtlinie NRW (Stand: 05.11.2009) zulässigen 
Immissionswert von 15 % ein. Die Geruchsimmissionen sind daher auch für das 
Plangebiet zumutbar.  

  
Abbildung 3: Geruchsimmissionen nach Jahresstunden im Plangebiet 

 

 

  7.      Aufstellung stationärer Geräte und Maschinen                       § 9 (1) Nr. 24 BauGB 

Auf den „Leitfaden für die Verbesserung des Schutzes gegen Lärm bei stationären 

Geräten (Klimageräte, Kühlgeräte, Lüftungsgeräte, Luft-Wärme-Pumpen und Mini-

Blockheizkraftwerke)“, Länderarbeitsgemeinschaft Immissionsschutz, LAI, vom 

28.08.2013, wird hingewiesen. Für im Außenbereich der Grundstücke aufgestellte 

stationäre Geräte und Maschinen, wie z.B. Luft-Wärme-Pumpen, Klimaanlagen, 

Kühlgeräte, Lüftungsanlagen und Mini-Blockheizkraftwerke oder ähnliche Anlagen, 

sind in Abhängigkeit des Schallleistungspegels der Geräte und Maschinen (Spalte 1) 

die in der Spalte 2 angegebenen Abstände zum nächsten benachbarten schutzbe-

dürftigen Immissionsort (nach DIN 4109: Schlafzimmer, Wohnräume, Büros und 

Wohnküchen etc.) einzuhalten:  



Tabelle 2: Abhängigkeit des Schallleistungspegels der Geräte und Maschinen zum nächsten 

schutzbedürftigen Immissionsort nach DIN 4109 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.        Pflanzgebote  § 9 (1) Nr. 25 a BauGB 

8.1 In den Pflanzinseln der öffentlichen Verkehrsfläche sind Einzelbäume der nachfol-

genden Liste zu pflanzen, zu erhalten und bei Abgang artgleich zu ersetzen. Die Min-

destqualität der Bäume beträgt 0,16 - 0,18 m in 1,00 m Höhe. 

Straßenbäume 

 

Acer platanoides “Cleveland” Spitz-Ahorn “Cleveland”  

Acer platanoides “Columnare”  Spitz-Ahorn “Columnare” 

Corylus colurna  Baumhasel 

Crataegus laevigata “Paul`s Scarlet” Rotdorn 

Malus ssp.  Zierapfel 

Quercus robur Stiel-Eiche 

Quercus robur “Fastigiata” Säuleneiche 

Tilia cordata “Greenspire” Winter-Linde “Greenspire” 

Tilia cordata “Rancho” Winter-Linde “Rancho” 

 

 

8.2      Maßnahme   1  

 

           Der Grünstreifen nördlich der Besucherstellplätze der Grabelandparzellen “Interkul- 

           tureller Garten Widdeshoven” wird als einreihige Schnitthecke (Pflanzabstand 0,50   

           m) der Art Fagus sylvatica (Buche) festgesetzt. 

 

Spalte 1 Spalte 2 

Schallleistungspegel 

LWa (dB) 

Abstand (m) MI 

36 0 

39 0 

42 0,3 

45 0,6 

48 1,1 

51 1,7 

54 2,6 

57 3,9 

60 5,9 

63 8,6 

66 12,3 

69 17,6 

72 23,7 

75 29,4 

78 37,4 

81 48,8 

84 64,9 

87 87,6 

90 119,5 



8.3      Maßnahme   2 

 

Die Hecke, die sich im nordwestlichen Teil des Plangebiets an die Mischge-

bietsbebauung anschließt, ist als dreireihige Schnitthecke (Pflanzabstand 0,50 m, 

Reihenabstand 0,50 m, drei Abschnitte je Abschnitt einer Art) der nachfolgenden 

Liste anzulegen: 

 

Carpinus betulus Hainbuche 

Acer campestre Feldahorn 

Cornus mas Kornelkirsche 

 

 

8.4      Maßnahme   3  

 

           Auf dem Gemeinschaftsplatz sind drei Bäume der nachfolgende Liste anzulegen: 

 

           Ficus carica Feige (Hochstamm 25-30) 

           Prunus dulcis “Dürkheimer Krachmandel” Mandel (Hochstamm 2xv 7-8) 

           Prunus avium “Büttners rote Knorpelkirsche” Süßkirsche (Hochstamm 3xv 18-20) 

 

 

8.5      Maßnahme   4 

 

           Auf den Grabelandparzellen “Interkultureller Garten Widdeshoven” wird folgende       

           Pflanzliste zur Auswahl festgesetzt: 

 

           Bäume: 

 

           Prunus armenica Aprikose 

           Sorbus torminalis Elsbeere 

           Ficus carica Feige 

           Morus nigra Schwarze Maulbeere 

           Prunus dulcis Mandel 

           Mespilus germanica Mispel 

           Prunus cerasifera Kirschpflaume 

           Malus domestica Kulturapfel 

           Pyrus communis Kulturbirne 

           Prunus persica Pfirsich 

           Prunus domestica Pflaume 

           Prunus cesarus Sauerkirsche 

           Sorbus domestica Speierling 

           Prunus avium Süßkirsche/Vogelkirsche 

           Juglans regia Walnuss 

  

           

           Sträucher: 

 

           Aronia melanocarpa Apfelbeere 

           Rubus fruticosus Brombeere 

           Rubus idaeus Himbeere 

           Corylus avellana Hasel 

           Rosa canina Hundsrose 

           Rosa gallica Essigrose 

           Amelanchier lamarckii Felsenbirne 

           Cornus mas Kornelkirsche 



           Actinidia chinesis Kiwi 

           Cydonia oblonga Quitte 

           Ribes rubrum Rote Johannisbeere 

           Prunus spinosa Schlehe 

           Ribes nigrum Schwarze Johannisbeere 

           Sambucus nigra Schwarzer Holunder 

           Ribes uva-crispa Stachelbeere 

           Vitis vinifera Tafelwein 

           Sorbus acuparia Vogelbeere 

            

 

          Schnitthecken: 

 

          Fagus sylvatica Buche 

          Carpinus betulus Hainbuche 

          Acer campestre Feldahorn 

          Cornus mas Kornelkirsche 

 

 

8.6    Maßnahme  5 

 

         Für die Bereiche, die für das Anlegen von Obstbäumen vorgesehen sind, werden die    

         Arten der nachfolgenden Pflanzliste festgesetzt: 

 

         Prunus armenica “Ungarische Beste” Aprikose (Hochstamm 2xv 7-8) 

         Mespilus germanica         Mispel (Hochstamm 3xv 18-20) 

         Prunus persica “Kernechter vom Vorgebirge” Pfirsich (Hochstamm 2xv 7-8) 

         Prunus domestica “Oulins Reneklode” Reneklode (Hochstamm 4xv 18-20) 

         Morus nigra Schwarze Maulbeere (Hochstamm 3xv   

                                                                                   18-20) 

         Prunus avium “Kassins frühe Herzkirsche” Süßkirsche (Hochstamm 4xv 18-20) 

 
         Ansaat mit Saatgut regionaler Herkunft, RSM Regio 2: Ursprungsgebiet 2 – Westdeut-  

         sches Tiefland mit Unterem Weserbergland, Grundmischung (siehe FLL-Richtlinie  

         „Empfehlungen für Begrünungen mit gebietseigenem Saatgut“), Entwicklung zur zwei- 

         schürigen Mähwiese oder Extensivweide 

 

 

8.7    Maßnahme  6 

 

         Die Flächen sind zu einer standortgemäßen, extensiven Wiesenfläche zu entwickeln.   

         Eine Mahd erfolgt maximal vier Mal jährlich. Eine Düngung ist nicht gestattet.  

            

      

    



B. Bauordnungsrechtliche Festsetzungen § 9(4) BauGB i.V. mit § 89 BauO NRW 

1 Dachformen 

Als Dachform sind geneigte Dächer als Satteldach, Zeltdach oder Pultdach wie auch 

Pultdach mit versetzten Dachflächen vorgeschrieben. 

Als Zeltdach gelten Dächer mit vier gegeneinander geneigten Dachflächen und einer 

maximalen Firstlänge von 1,50 m.  

Bei Doppelhäusern und Hausgruppen muss die Dachform übereinstimmen, Zeltdä-

cher sind hierbei unzulässig. 

Andere Dachformen sind nur bei Garagen und untergeordneten Gebäudeteilen (z.B. 

Flachdach bei Anbauten) zulässig.  

2 Dachneigungen 

Die zulässige Dachneigung ist für Satteldächer auf 18 bis 45 Grad und für Pult- und 

Zeltdächer auf 8 bis 30 Grad festgesetzt.  

Versetzte Dachflächen gelten zusammen als Satteldächer, wenn die Firsthöhen der 

Teilflächen um nicht mehr als einen Meter voneinander abweichen. Ansonsten gilt die 

zulässige Dachneigung von Pultdächern. 

3 Dachgauben, Dacheinschnitte und Zwerchgiebel 

Dachgauben, Dacheinschnitte und Zwerchgiebel müssen von der Giebelwand und 

vom Dachfirst einen Mindestabstand von 1,00 m im Lot gemessen einhalten. Die 

Länge der Dachaufbauten und Zwerchgiebel darf insgesamt 50 % der zugehörigen 

Trauflänge (= Länge der darunter liegenden Außenwand) nicht überschreiten, wobei 

die Traufhöhe der Zwerchgiebel hierbei die festgesetzte maximale Traufhöhe des 

Gebäudes überschreiten darf. 

 

4        Oberkante Fertigfußboden 

Die Oberkante des Fertigfußbodens darf maximal 0,50 m über den nach A 2.3 bzw. A 

2.6 zu ermittelnden Bezugspunkten liegen.  

 

5      Doppelhäuser 

Bei zusammengehörigen Doppelhaushälften sind eine einheitliche Dachneigung und 

Firstrichtung sowie Sockel-, Trauf-, First- und Gebäudehöhe einzuhalten. 

Bei zusammengehörigen Doppelhaushälften sind für die Fassaden und das Dach 

einheitliche Materialien hinsichtlich Art, Form und Farbton zu verwenden. Für einzel-

ne Teilflächen (z.B. Anlagen zur Solarenergienutzung, Dachbegrünung) sind Aus-

nahmen zulässig. 

 

6 Vorgärten 



Die mit der Signatur            gekennzeichneten Vorgartenflächen sind dauerhaft gärt-

nerisch zu gestalten und zu bepflanzen. Eine Vollversiegelung der Vorgartenflächen 

ist nicht zulässig. Es müssen mindestens 50 % der Vorgartenfläche als Grünfläche 

gestaltet sein. 

 

In den als Vorgartenfläche festgesetzten Bereichen sind Nebenanlagen unzulässig. 

Ausgenommen hiervon sind Anlagen für die Unterbringung von Abfall- und Wertstoff-

behältern sowie zur Versickerung von Niederschlagswasser. 

 

 

7        Einfriedungen 

Bei Gebäuden ohne Grenzabstand sind entlang der gemeinsamen Grundstücksgren-

ze blickdichte Einfriedungen bis maximal 2,00 m Höhe und 3,00 m Tiefe (gemessen 

ab der hinteren Gebäudekante) zur Abtrennung der privaten Grundstücksflächen un-

tereinander zulässig. 

Entlang der restlichen Grundstücksgrenzen sind ausschließlich lebende Hecken und 

Sträucher bis maximal 2,00 m Höhe zulässig. Eingebunden in diese Hecken bzw. 

Sträucher sind nur Einfriedungen bis maximal 1,80 m Höhe zulässig. Der Anteil von 

offenen, nicht blickdichten Elementen wie z. B. Stabgitterzäunen in Kombination mit 

Hecken muss mindestens 75 % der Einfriedung pro Grundstücksseite betragen. Der 

Anteil blickdichter Elemente wie z. B. Mauern oder Gabionen darf nicht mehr als 25 % 

betragen. 

Im Bereich der gekennzeichneten Vorgärten sind nur Hecken bis 1,00 m über der 

Oberkante der angrenzenden öffentlichen Verkehrsfläche zulässig. 



C.  Hinweise  (§ 9 Abs. 6 BauGB) 

 

1. Bodenbelastung  

Vor Durchführung erforderlicher größerer Bohrungen (z.B. Pfahlgründungen) sind Pro-

bebohrungen (70 bis 120 mm Durchmesser im Schneckenbohrverfahren) zu erstellen. 

Danach sind diese Probebohrungen mit ferromagnetischen Sonden zu überprüfen. 

Sämtliche Bohrarbeiten sind mit Vorsicht durchzuführen. Sie sind sofort einzustellen, 

sobald im gewachsenen Boden auf Widerstand gestoßen wird. In diesem Fall ist um-

gehend der Kampfmittelbeseitigungsdienst zu benachrichtigen. Sollten die o. g. Arbei-

ten durchgeführt werden, ist dem Kampfmittelbeseitigungsdienst ein Bohrplan zur Ver-

fügung zu stellen. 

Der Bereich der ehemaligen Gärtnerei ist im Kataster der Unteren Bodenschutzbehör-

de als Altstandort Ro-0186,00 verzeichnet. Aufgrund des Gutachtens der TERRA Um-

welt Consulting GmbH, Neuss, vom 08.02.2018 ergeben sich keine Hinweise auf das 

Vorhandensein einer schädlichen Bodenveränderung. Somit ist der Altlastenverdacht 

ausgeräumt. 

2. Umgang mit Mutterboden und Bodenstaub 

a.  Mutterboden, der bei der Errichtung und Änderung baulicher Anlagen sowie bei we-

sentlichen anderen Veränderungen der Erdoberfläche ausgehoben wird, ist nach § 202 

BauGB in nutzbarem Zustand zu erhalten und vor Vergeudung oder Vernichtung zu 

schützen.  

b.  Beim Ausbau der Böden, bei Trennung des Ober- und Unterbodens sowie der Boden-

schichten unterschiedlicher Eignungsgruppen sowie bei der Zwischenlagerung des 

Bodenmaterials ist DIN 19731 zu beachten. Es wird auf die gesetzlichen Mitteilungs-

pflichten hingewiesen. Bei Auffälligkeiten im Rahmen von Erdbauarbeiten ist die Untere 

Bodenschutzbehörde des Rhein-Kreises Neuss unverzüglich zu informieren. Auffällig-

keiten können sein:  

 geruchliche und/oder farbliche Auffälligkeiten, die durch menschlichen Einfluss 

bewirkt wurden, z.B. durch die Versickerung von Treibstoffen oder Schmiermit-

teln, 

 strukturelle Veränderungen des Bodens, z.B. durch die Einlagerung von Abfäl-

len. 

c. Zur Versickerung vorgesehene Flächen dürfen nicht befahren werden. Der Schutz des 

Grundwassers vor Verschmutzungen ist während der Bauphase zu gewährleisten.  

 

d.  Im Bereich der Kompensationsflächen ist der Boden in möglichst großem Umfang in 

naturnahem Zustand zu belassen (kein Abtrag, kein Befahren). 

 

e. Bei Eingriffen in Böden ist eine ausreichend wirksame bodenfunktionsbezogene Kom-

pensation zu empfehlen. In diesem Fall ist ein besonders schutzwürdiger Boden (Re-

gelungs- und Pufferfunktion/natürliche Bodenfruchtbarkeit) der höchsten Schutzstufe 3 

betroffen. 
 

3. Erdbeben 



Es wird auf die Bewertung der Erdbebengefährdung hingewiesen, die bei Planung und 

Bemessung üblicher Hochbauten gemäß den Technischen Baubestimmungen des 

Landes NRW mit DIN 4149: 2005-04 „Bauten in deutschen Erdbebengebieten“ zu be-

rücksichtigen ist.  

Die Gemarkung Hoeningen der Gemeinde Rommerskirchen ist der Erdbebenzone 1 

und der geologischen Untergrundklasse T zuzuordnen.  

Auf die Berücksichtigung der Bedeutungskategorien für Bauwerke gemäß DIN 4149: 

2005 und der entsprechenden Bedeutungsbeiwerte wird ausdrücklich hingewiesen.  

Die Erdbebengefährdung wird in der bauaufsichtlich weiterhin geltenden DIN 4149: 

2005 durch die Zuordnung zu Erdbebenzonen und geologischen Untergrundklassen 

beurteilt, die anhand der Karte der Erdbebenzonen und geologischen Untergrundklas-

sen der Bundesrepublik Deutschland 1:350.000, Bundesland Nordrhein-Westfalen 

(Geologischer Dienst NRW 2006) für einzelne Standorte bestimmt werden.  

Aus ingenieurgeologischer Sicht wird empfohlen, die Baugrundeigenschaften, insbe-

sondere hinsichtlich der Tragfähigkeit und des Setzungsverhaltens, objektbezogen zu 

untersuchen und zu bewerten. 

4. Grundwasser 

Das Plangebiet liegt außerhalb verliehener Bergwerksfelder, aber innerhalb des Ein-
flussbereichs der Sümpfungsmaßnahmen des Braunkohletagebaus. Die bergbaube-
dingten Grundwasserabsenkungen können aufgrund des fortschreitenden Tagebaube-
triebs noch über einen längeren Zeitraum wirksam bleiben. Eine Zunahme der Beein-
flussung der Grundwasserstände im Planungsgebiet in den nächsten Jahren ist nach 
heutigem Kenntnisstand nicht auszuschließen. Nach Beendigung der bergbaulichen 
Sümpfungsmaßnahmen ist ein Grundwasserwiederanstieg zu erwarten. 
 
Sowohl im Zuge der Grundwasserabsenkung als auch bei einem späteren Grundwas-
seranstieg sind hierdurch bedingte Bodenbewegungen möglich. Diese können bei be-
stimmten geologischen Situationen zu Schäden an der Tagesoberfläche führen.  
 
Das Grundwasser wurde während der Feldarbeiten durch die TERRA Umwelt Consul-
ting GmbH, Neuss, bis 6,00 m Tiefe (ca. 47,68 m NN) unter Gelände erwartungsge-
mäß nicht angetroffen. Nach den vorliegenden Informationen war der Grundwasser-
spiegel vor Beginn der Absenkungsmaßnahmen auf einer Höhe von ca. 47,50 m NN zu 
erwarten. Dies entspricht einem Flurabstand von > 5,00 m.  
 
Die oberflächennah vorhandenen bindigen Schichten wirken stark stauend. Es können 
sich jahreszeitlich abhängig Sicker- und Stauwasserhorizonte in den bindigen Schich-
ten ausbilden.  
 

5. Niederschlagswasser  

Die Bodenverhältnisse im Plangebiet (überlagernder Mutterboden bzw. Lehme und 

bindige Sande) lassen die Versickerung des anfallenden Niederschlagswassers von 

den versiegelten Flächen auf den einzelnen Grundstücken nicht zu.  

Zur Beseitigung des Niederschlagswassers ist daher ein Ableitungssystem vorgese-

hen, in dem das Niederschlagswasser in Gefällerichtung über die Straßenoberfläche 

abläuft, wobei auch das anfallende Niederschlagswasser auf den privaten Grundstü-

cken nach dieser Systematik abgeleitet wird. Um dies zu ermöglichen, ist ein entspre-

chender Höhenverlauf der Straßenoberflächen vorgesehen, nach dem sich daraus fol-



gend zwei größere und ein kleineres Einzugsgebiet ergeben, die getrennt voneinander 

zu betrachten sind.  

Somit ergeben sich mehrere Mulden-Rigolen mit einer maximalen Einstautiefe von 

0,20 m, sodass keine nennenswerte optische Beeinträchtigung der Geländeoberfläche 

erfolgt. Die Reinigung des Niederschlagswassers findet über die belebte Bodenzone 

statt. Die Versickerung erfolgt dann in einer Tiefe von ca. 4,00 m in der dort anzutref-

fenden Kies-Sand-Schicht.  

6. Artenschutz 

Im Plangebiet sind Vorkommen von Feldvögeln möglich. Zur Vermeidung der Tötung 

und des Verletzens einzelner Tiere oder der Zerstörung von Lebensstätten (§ 44 Abs. 

1 Nr. 1 und 3 BNatSchG) muss die Baufeldfreimachung außerhalb der Brutzeiten statt-

finden, d. h., nicht zwischen 1. März und 30. September. 

7. Höhenentwicklung der Gebäude 

Bei der Planung und Realisierung von Gebäuden, Gebäudeteilen, sonstigen baulichen 

Anlagen, „untergeordneten Gebäudeteilen“ oder Aufbauten wie z.B. Antennenanlagen, 

die einzeln oder zusammen eine Höhe von 30,00 m über Grund übersteigen, ist eine 

Vorlage der Planunterlagen – vor Erteilung einer Baugenehmigung – bei der militäri-

schen Luftfahrtbehörde (Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistun-

gen der Bundeswehr) notwendig. 

8. Einsichtnahme in und Bezug von DIN-Normen  

Alle DIN-Normen, auf die in den textlichen Festsetzungen des Bebauungsplans ver-

wiesen wird, sind im Dienstleistungszentrum der Gemeinde Rommerskirchen, Fachbe-

reich Planung, Gemeindeentwicklung und Mobilität, Bahnstraße 51, 41569 Rommers-

kirchen, Zimmer 1.11, während der allgemeinen Servicezeiten einzusehen bzw. kön-

nen kostenpflichtig bei der Beuth Verlag GmbH, Burggrafenstraße 6, 10787 Berlin, be-

zogen werden. 

 

9.      Kampfmittel 

Luftbilder aus den Jahren 1939 – 1945 und andere historische Unterlagen haben einen 

Hinweis auf einen konkreten Verdacht auf Kampfmittel (Laufgraben) im nördlichen Be-

reich des Plangebiets am Übergang zu der L 69 („Im Kamp“) ergeben. Eine Überprü-

fung ist nach Stellungnahme des Kampfmittelbeseitigungsdiensts (KBD) der Bezirksre-

gierung Düsseldorf vom 19.04.2018 nicht möglich, da hierzu die Infrastruktur rück-

standlos zurückgebaut werden müsste.  

Aus Sicht des KBD kann jedoch auf die Überprüfung verzichtet werden, da hier nach 

dem 2. Weltkrieg noch Änderungen an der Infrastruktur mit an Sicherheit grenzender 

Wahrscheinlichkeit vorgenommen wurden und die ausgewiesenen Einwirkungen nicht 

in tieferen Lagen liegen (ca. 1,00 Meter). Es kann demnach davon ausgegangen wer-

den, dass die Einwirkungen bereits durch die vorgenannten Gegebenheiten überarbei-

tet wurden.  

Eine Garantie auf Kampfmittelfreiheit kann gleichwohl nicht gewährt werden. Sofern 

Kampfmittel gefunden werden, sind die Bauarbeiten sofort einzustellen und die zustän-

digen Ordnungsbehörden oder eine Polizeidienststelle unverzüglich zu verständigen. 



Erfolgen Erdarbeiten mit erheblichen mechanischen Belastungen wie Rammarbeiten, 

Pfahlgründungen, Verbauarbeiten etc. wird eine Sicherheitsdetektion empfohlen. In 

diesem Fall ist das auf der Internetseite des KBD zu findende Merkblatt für Baugrund-

eingriffe zu beachten. 

 



D.  Rechtsgrundlagen 

 

Baugesetzbuch (BauGB)  
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